
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/4/29 1Ob41/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1981

Norm

WRG §26

Rechtssatz

Der Begri2 des rechtmäßigen Betriebes einer Wasserbenutzungsanlage setzt voraus, daß das Wasserbenutzungsrecht

aufrecht ist und die Anlage entsprechend dem Gesetz und der erteilten Bewilligung betrieben wird.

(Auseinandersetzung mit der bisherigen Lehre)

Entscheidungstexte

1 Ob 41/80

Entscheidungstext OGH 29.04.1981 1 Ob 41/80

Veröff: SZ 54/64 = JBl 1983,380 (Kerschner, 337)
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